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Baselbieter Kesb-Entscheid vor Bundesgericht                               [BGer 5A_375/2023] 

Sohn sollte erfahren müssen, dass Vater ein Vergewaltiger ist 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde will einen Buben gegen den Willen der Mutter 

über Missbrauchstaten des Vaters aufklären. Das Bundesgericht übt harsche Kritik. 
Nina Jecker 
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Muss der Sohn über die Straftaten seines Vaters aufgeklärt 

werden? Mit dieser Frage haben sich mehrere 

Gerichtsinstanzen befasst. 

Symbolfoto: Christian Beutler (Keystone) 

Die Ausgangslage in diesem Baselbieter Gerichtsfall ist heftig: Ein 

Vater sitzt seit 2015 in Haft, weil er wegen schwerer Sexualstraftaten 

verurteilt wurde. Unter anderem hat er die ältere Halbschwester seines heute zwölfjährigen Sohnes vergewaltigt 

sowie mehrfach missbraucht und geschändet. 

Nun möchte dieser Mann Kontakt zu seinem Sohn, der bei der Mutter lebt. Einen entsprechenden Antrag stellte 

der Inhaftierte bereits 2016, zog ihn jedoch wieder zurück. Vor gut zwei Jahren, sein Sohn war da gerade zehn 

Jahre alt, bekundete er bei der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) jedoch erneut 

Interesse an Kontakten. 

Die Mutter wehrte sich entschieden dagegen, der Vater hielt an seinem Antrag fest. 

Die Kesb erteilte der Mutter am 19. Oktober 2022 schliesslich folgende Weisung: Sie müsse ihren Sohn gegen 

ihren Willen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie über den Vater und dessen Straftaten aufklären lassen, 

damit das Kind sich mit seinem Vater auseinandersetzen könne. Dies, damit zu einem späteren Zeitpunkt 

allenfalls ein Kontaktrecht eingeräumt werden könne. Der Mutter wurde ein Monat Zeit gewährt, um sich für 

einen entsprechenden Termin in der Psychiatrie zu melden. 

Mit «Kindesschutzmassnahmen» gedroht 

Erneut wehrte sie sich und gelangte an das Kantonsgericht Basel-Landschaft. 

Sie argumentierte, es sei zu früh für eine Aufklärung. Ausserdem sei es nicht Sinn und Zweck des Gesetzes, 

Zeitpunkt und Rahmen zu bestimmen, wie innerhalb einer Familie mit einer derartigen dramatischen und 

traumatischen Situation umgegangen werde. 

Das Gericht stützte jedoch die Haltung der Kesb. 

Die Beschäftigung mit der eigenen Abstammung werde «im Falle eines Verzichts auf die Aufklärung lediglich 

aufgeschoben und nicht aufgehoben», befanden die Baselbieter Richter. Den Einwand, dass das die Entwicklung 

des Buben weit mehr gefährde als in irgendeiner Weise positiv beeinflusse, liess es nicht gelten. Der Mutter 

drohte das Gericht mit «weiteren Kindesschutzmassnamen», sollte sie die Abklärungs- und Aufklärungsschritte 

der Kesb nicht unterstützen, zumindest tolerieren. 

Nun ging die Mutter vor Bundesgericht. Dieses gab ihr jetzt Recht – und zerpflückte das Urteil der Vorinstanz: 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://21-11-2023-5A_375-2023&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.tagesanzeiger.ch/author/54387531/nina-jecker


Die Kritik in 3 Punkten 

Keine Prüfung, ob Kindeswohl gefährdet ist 

Im erstinstanzlichen Urteil wird ausführlich argumentiert, weshalb die erzwungene Aufklärung keine 

Gefährdung des Kindeswohls darstelle. Es wird jedoch verpasst, überhaupt festzustellen, inwiefern der Bub 

durch sein derzeitiges Unwissen gefährdet sein soll. Damit «schlägt das Kantonsgericht schon von Anfang 

an den falschen Weg ein», heisst es im Bundesgerichtsurteil. Diese Vorgehensweise bringe die Rechtsfolge – 

die Massnahme, mit der die Kesb auf eine Gefährdungslage reagiert – und den Tatbestand – die Gefährdung des 

Kindeswohls als gesetzliche Voraussetzung für das behördliche Einschreiten – durcheinander. 

 

Kesb darf gar nicht entscheiden 

Die Kesb stützt ihre Weisung auf Art. 273 Abs. 2 ZGB. Dieser ermöglicht es den Behörden, den Umgang der 

Elternteile mit dem Kind im Interesse des Kindeswohls und mit Rücksicht auf konkrete Umstände 

auszugestalten. Voraussetzung dafür ist jedoch eine behördliche Anordnung über den Anspruch auf 

persönlichen Kontakt. Eine solche gibt es in diesem Fall jedoch nicht, also «entscheidet über Ausübung und 

Umfang des Verkehrs nicht die Kindesschutzbehörde, sondern diejenige Person, der die elterliche Sorge 

oder Obhut zusteht. Das ist hier allein die Beschwerdeführerin», heisst es im aktuellen Urteil. 

Sowieso nicht verhältnismässig 

Am entscheidendsten dürften in diesem Fall jedoch die Erwägungen des Bundesgerichts dazu sein, was zu tun 

wäre, wenn das Kindeswohl durch den Status quo tatsächlich gefährdet wäre. Selbst dann wäre das Vorgehen der 

Kesb nämlich nicht in Ordnung. Oder wie es das Bundesgericht formuliert: Es stünde der umstrittenen Weisung 

jedenfalls der Grundsatz der Verhältnismässigkeit im Weg. Und diese sei nicht gegeben. 

Es ist dieser letzte Abschnitt, weshalb das Bundesgericht sich dagegen entscheidet, die Sache zur weiteren 

Abklärung an die Kesb zurückzugeben. Denn selbst wenn diese eine Kindeswohlgefährdung durch die 

Unkenntnis aufzeigen könnte, wäre die Zwangsaufklärung aus Sicht des Bundesgerichts nicht verhältnismässig. 

Das Urteil der Vorinstanz wird deshalb kassiert, die Weisung der Kesb aufgehoben. 

KESB: EINE BEHÖRDE IM FOKUS 

 Kesb-Praxis am Pranger   Jugendliche landen unschuldig im Gefängnis 

 

 Zunahme der Fälle   Zerstrittene Eltern erschweren Kesb die Arbeit 

 

Nina Jecker ist stellvertretende Chefredaktorin der Basler Zeitung. Sie leitet ausserdem das Ressort 
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Kesb-Entscheid vor Bundesgericht  (vgl. TA vom 23.01.2024 oben) 

Sohn sollte erfahren müssen, dass Vater ein Vergewaltiger ist 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde will einen Buben gegen den Willen der Mutter über 

Missbrauchstaten des Vaters aufklären. Das Bundesgericht übt harsche Kritik.                         23.01.2024                             vor 20 Stunden 

 

Familienstreit im BaselbietKesb will Kinder trotz 

Bundesgerichtsentscheid nun doch nicht zum Impfen 

zwingen 

Das Bundesgericht entschied, dass eine Mutter ihre beiden Kinder gegen ihren Willen impfen muss. 

Der Vater war für die Impfung. Nun krebst die Kindesschutzbehörde zurück.      21.12.2023 
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Abo    Basler Vater verzweifelt; Geteilte Obhut – ein 

Mann ringt um Gleichberechtigung 

Jan möchte sein Kind zur Hälfte betreuen. Damit stösst er aber bei der Kindsmutter und den Behörden auf 

Widerstand. Er fühlt sich diskriminiert, weil er ein Mann ist.           04.12.2023 

 

Abo Eskalation in Sissach BL  -  Eltern streiten um 

Impfung der Kinder – schreiten jetzt die Behörden ein? 

Im Baselbiet eskaliert der Konflikt um die Masernimpfung bei zwei Kindern. Weil sich die Eltern nicht einigen 
konnten, entschied der Staat – und setzt um.                                                                 12.09.2023 

 

Abo  Kommentar zur schwarzen Liste im Kindesschutz setzt es ein «ungenügend»  
Trotz klarer Weisung beteiligen sich gewisse Kantone nicht an einem Register über verurteilte Lehrpersonen – und spielen so Triebtätern in die Hände. 
                                                              Roland Gamp 02.05.2023 

 

 

 
Abo  Lücken im Kindesschutz   

 Lehrer hat Sex mit Minderjährigem – und steht nicht auf der «schwarzen Liste»  

Seit 15 Jahren müssten Kantone pädophile Pädagogen melden. Nach wie vor halten sich nicht alle daran. Ohne Konsequenzen.                   02.05.2023 

 
Bundesgericht gibt Vater RechtEltern streiten wegen Impfung des Sohnes: 

BAG-Empfehlung gilt 

Der Vater wollte das Kind gegen Masern, Mumps und Röteln impfen lassen, die Mutter nicht. Weil sie das gemeinsame Sorgerecht haben, mussten 
die Richter den Entscheid fällen. 

29.03.2022 

 

 
Abo  Gesetz und CovidKind will sich impfen lassen,  

                     Eltern sind dagegen – was nun? 

Ab Januar können in der Schweiz auch Fünf- bis Elfjährige gegen Corona immunisiert werden. Was, wenn sich die Eltern oder Eltern und Kind nicht 

darüber einig sind? Zu rechtlichen und psychologischen Aspekten der Kinderimpfung. 
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